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ZULASSUNG DER ERHÖHTEN ANREICHERUNG BEI DORNFELDER 
 

Zulassung der erhöhten Anreicherung für Dornfelder 

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat gemäß § 15 Abs. 3a in 
Verbindung mit Anlage 1 der Weinverordnung die Witterungsverhältnisse als außergewöhnlich 
ungünstig anerkannt hat. Die Erlaubnis der erhöhten Anreicherung um 28 g/l gilt in Rheinland-
Pfalz für alle Weine der Rebsorte Dornfelder der Ernte 2021. 
Abweichend von Anhang VIII Teil I Abschnitt A Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 
darf daher in den unten aufgeführten Weinanbaugebieten bzw. Teilen davon und für sämtliche 
oder bestimmte in unten genannten Keltertraubensorten die Erhöhung des natürlichen 
Alkoholgehalts der im Jahr 2021 geernteten frischen Weintrauben sowie des Traubenmostes, 
des teilweise gegorenen Traubenmostes, des Jungweins und des Weins, soweit diese 
Erzeugnisse aus Trauben der Ernte 2021 gewonnen worden sind, den Grenzwert von 3,5 % 
Vol. (28 g/l) in Weinbauzone A gemäß Anhang VII Anlage I der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 in Rheinland-Pfalz mit der Rebsorte Dornfelder bestockte Flächen (Weinbauzone 
A), nicht überschreiten. Nach Angaben der BLE sind die Dienststellen der Europäischen 
Kommission informiert und eine entsprechende Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
beauftragt, sodass auf o.g. Information vertraut werden darf. 
Die Alkoholobergrenzen für angereicherte Deutsche Weine (ohne geografische Angabe) und 
Landweine (Zone A: 11,5 bzw. bei Rotwein 12 %vol;) sowie für Qualitätswein (15 %vol) 
bleiben unverändert. 

 
Tabelle 1: Anreicherungstabelle zu 100 Liter Most 
(Maische, Wein) wird Zucker entsprechend den 
gefundenen Tabellenwerten* hinzugefügt: 
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Kilogramm Zucker zu 100 Liter Most, Maische oder Wein 

Weißweinmoste 
aus gesunden 
Trauben 
kühlvergoren ** 
Faktor 0,21 

Früher als Weinfaktor 
bezeichnet 

Most aus 
Rotweinmaische-
erhitzung  

Traditioneller Most 
Faktor 0,24 

Entrappte 
Rotweinmaische  
*** 
bei Maische-
gärung  
Faktor 0,24 

1 0,21 0,24 0,20 

2 0,42 0,48 0,41 

3 0,63 0,72 0,61 

4 0,84 1,0 0,82 

25 5,4 6,2 5,3 

26 5,6 6,5 5,5 

27 5,9 6,7 5,7 

28 6,0 7,0 6,0 
*   Anreicherung um mehr als 24 g/L Alkohol nur für den Jahrgang 2021 und nur 

für die Rebsorte Dornfelder. 

**  Schon 1969 von L. Jacob formuliert, versuchsweise im Betrieb anzuwenden. 

*** Mostanteil 85% 


